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Bekanntmachung 
 

über die Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuern 
der Gemeinde Happurg 

für das Kalenderjahr 2021 
 
 

Soweit keine anderslautenden schriftlichen Grundsteuerbescheide zugegangen sind, wird hiermit für 
das laufende Kalenderjahr 2021 die Grundsteuer in gleicher Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. 
Grundsteuerpflichtige, die also keinen Grundsteuerbescheid für das Kalenderjahr 2021 erhalten, 
haben 2021 die gleiche Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2020 zu entrichten. 

 
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Grundsteuerbescheid 2021 
zugegangen wäre (§ 27 Abs. 3 Satz 2 Grundsteuergesetz).  
 
Die Grundsteuer 2021 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundsteuerbescheiden festgesetzten 

Beträgen und den darin genannten Fälligkeitsterminen zur Zahlung fällig. Für Steuerpflichtige, die 

von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben, wird die 

Grundsteuer 2021 in einem Betrag am 01.07.2021 fällig, Sollten sich die Besteuerungsgrundlagen 

(Messbeträge) ändern, werden von Amts wegen Änderungsbescheide erteilt. 

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag der Veröffentlichung als 

bekannt gegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe entwe-

der Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden, schriftlich, 

zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen  Form. 

 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 

Der Widerspruch ist einzulegen bei der beklagten Behörde, Gemeinde Happurg, c/o. Verwal-

tungsgemeinschaft Happurg, Hersbrucker Str. 6, 91230 Happurg. Sollte über den Widerspruch 

ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage 

bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf 

von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen beson-

derer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist.  

 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 

Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, Postfachanschrift: Postfach 

616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 24-28, 91522 Ansbach, zu erheben. Die Klage 

muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Happurg)  und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 

und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. 

Die Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nieder-

schrift Abschriften der übrigen Beteiligten beigefügt werden.  
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 

keine rechtlichen Wirkungen. Nähere Information zur Einlegung von Rechtsbehelfen bei den 

Bayer. Verwaltungsgerichten entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayer. Verwal-

tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

• Als Beklagter ist immer die Gemeinde auszuwählen, für die der Ursprungsbescheid erlassen 

wurde. 

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kla-

geerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Happurg, 04.01.2021 

Gemeinde Happurg 

Bernd Bogner 

Erster Bürgermeister 
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